
Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und 
die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren 

(Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung) 
vom 18.12.2025 

Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW.S.618), der §§ 3 
bis 5 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. 
Dezember 1975 (GV. NW, S. 706,1976, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), der §§ 2, 4, 5 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 
155) in Verbindung mit der Satzung der Stadt Velbert für das Kommunalunternehmen 
Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 09.03.2022 – jeweils in 
der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – hat der Verwaltungsrat des Kommu-
nalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner 
Sitzung am 18.12.2025 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Die TBV AöR betreibt im Stadtgebiet Velbert die Reinigung und Winterwartung der 
dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen, 
Radschnellverbindungen des Landes und Kreisstraßen jedoch nur der 
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 
einem Dritten übertragen wurde. 

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege der 
öffentlichen Straßen. Zur Fahrbahn gehören alle Verkehrsflächen, die zumindest 
auch dem fließenden oder ruhenden Fahrzeugverkehr zu dienen bestimmt sind, die 
tatsächlich für Zwecke des Fahrzeugverkehrs genutzt werden können und bei denen 
im Falle einer Nutzung durch Fußgänger und Fahrzeuge der Fahrzeugverkehr nicht 
nur untergeordnete Bedeutung hat. Dazu zählen neben dem Fahrverkehr dienenden 
Teilen der Straße insbesondere auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, 
die Bankette, die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind neben 
den selbständigen Fußgängerwegen und den gemeinsamen Fuß- und Radwegen 
(Zeichen 240 StVO) diejenigen Verkehrsflächen, die erkennbar von der Fahrbahn 
abgesetzt sind und deren Benutzung nur durch Fußgänger vorgesehen oder geboten 
ist. Bei Straßen, die in einer Ebene angelegt sind, gilt ein 1 m breiter Streifen entlang 
der Anliegergrundstücke, in Fußgängerzonen ein 1,50 m breiter Streifen entlang der 
Anliegergrundstücke als Gehweg. 

(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das 
Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der 
Gehwege, Fußgängerüberwege, Radwege und gefährlichen Stellen auf den 
Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte. Die Pflicht zur Winterwartung der 



Fahrbahnen beschränkt sich jedoch auf das Räumen und Streuen der für den 
Fußgängerverkehr notwendigen Übergänge und der gefährlichen Stellen auf der 
Fahrbahn. 

(3) Die Straßen, in denen die Winterwartung der Fahrbahnen von der TBV AöR 
vorgenommen wird, sind im Verzeichnis I a) und b) sowie III mit der 
Winterdienstpriorität gekennzeichnet. Das Straßenreinigungs- und 
Winterdienstverzeichnis sind Bestandteil dieser Satzung. 

§  2  

Reinigungs- und Winterwartungspflicht der Grundstückseigentümer/innen 

(1) Die Reinigung und Winterwartung der Gehwege innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, 
wurde den Eigentümern der durch sie erschlossenen und angrenzenden Grundstücke 
(§ 4) gemäß der Satzung über die Übertragung der Reinigungs- und 
Winterwartungspflicht bei öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen auf die 
Grundstückseigentümer/-innen in der Stadt Velbert in der jeweils gültigen Fassung 
auferlegt. Außerdem wurde in der vorstehend genannten Satzung die Reinigung und 
Winterwartung der im anliegenden Straßenverzeichnis unter II aufgeführten Straßen, 
Wege und Plätze und alle nicht näher bezeichneten Wege und Treppenanlagen auf 
die Eigentümer/-innen der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke übertragen. Die Sommerreinigung der Straßen und Gehwege der im 
anliegenden Verzeichnis III aufgeführten Straßen, Wege und Plätze wurde auf die 
Eigentümer/-innen der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke übertragen. Sind die Grundstückseigentümer an beiden Seiten der 
Straßen, Wege und Plätze reinigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigung und die 
Winterwartung nur bis zur Mitte dieser zu reinigenden Flächen. Ist nur auf einer 
Straßenseite ein/e reinigungspflichtiger/e Eigentümer/-in vorhanden, erstreckt sich die 
Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. In Sackgassen sind von den 
Eigentümern/-innen von Kopfgrundstücken Vereinbarungen mit 

den Nachbarn zum abwechselnden Kehren, Streuen und Räumen zu treffen. 
Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung und liegt als Anlage bei. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des/r 
Eigentümers/der Eigentümerin der/die Erbbauberechtigte. 

(3) Der/die Reinigungs- und Winterdienstpflichtige kann sich zur Erfüllung seiner/ihrer 
Pflichten Dritter bedienen, behält aber die Kontrollpflicht. 

(4) Die Bahnhofstreppe wird auf Antrag der Anlieger/-innen von der TBV AöR gegen 
Zahlung eines kostendeckenden Entgeltes gereinigt. 

§  3  

Art und Umfang der Reinigungs- und Winterwartungspflicht für die 
Grundstückseigentümer/innen 

(1) Die Gehwege und Fahrbahnen der im Verzeichnis unter I b), II und unter III 
aufgeführten Straßen, Wege und Plätze sind nach Bedarf, mindestens jedoch 
einmal in 2 Wochen zu säubern. Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von 
Unrat und Verschmutzung, welche die Hygiene erheblich beeinträchtigen, eine 
Behinderung oder Verkehrsgefährdung z. B. durch Papier, Flaschen, Scherben, 
Laub und Äste darstellen. 



Unkraut ist auf befestigten Flächen zu entfernen, wenn es den Straßenverkehr 
behindert, die nutzbare Breite des Gehweges so einschränkt, dass eine 
Mindestbreite von 1,00 m nicht mehr gewährleistet ist oder geeignet ist, 
Straßenbeläge zu beschädigen. 

Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind 
nach Beendigung der Säuberung unverzüglich und sachgerecht zu entfernen. Laub 
ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt. 

(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite - 
mindestens jedoch 1,00 m breit - von Schnee freizuhalten. Dabei sind die Wege zu 
Ampelanlagen oder Fußgängerüberwegen ebenso freizuhalten. In Fußgängerzonen 
ist ein 1,50 m Streifen entlang der Anliegergrundstücke von Schnee zu räumen und 
bei Winterglätte zu streuen, wobei Anbindungen bzw. Querungen zu beräumten 
Flächen in einer Breite von 1,50 m zu schaffen sind. Bei Eis- und Schneeglätte sind 
die Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stellen auf den von den 
Grundstückseigentümern/den Grundstückseigentümerinnen zu reinigenden 
Fahrbahnen zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden 
Mitteln einzusetzen sind. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, 
wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich 
verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch 
Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu 
erzielen ist, 

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- 
oder - abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen 
Gehwegabschnitten. 

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen 
auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel 
enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. 

In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 – 20.00 Uhr) 
gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalles bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstandene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) 

 zu beseitigen. 

(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse müssen die Gehwege 
so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses 
Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den 
Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 

(4) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - wo 
dies nicht möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und 
Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert 
wird. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und 
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den 
Gehweg, Radweg und die Fahrbahn geschafft werden. 

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des 
Verursachers/der Verursacherin außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich 
zu beseitigen, befreit den/die nach § 2 Verpflichteten/e nicht von seiner/ihrer 
Reinigungspflicht. 



§  4  

Begriff des Grundstücks 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das im Grundbuch unter einer 
besonderen Nummer eingetragene Buchgrundstück. Ausnahmsweise gelten 
mehrere Buchgrundstücke als ein Grundstück oder Teile eines Buchgrundstücks 
wegen ihrer eindeutigen räumlichen Aufteilung, ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit und 
ihrer Erschließung als selbständige Grundstücke. 

(2) Ein Grundstück wird von der zu reinigenden Straße / Gehweg erschlossen, wenn 
zu ihr rechtlich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit besteht und dadurch die 
Möglichkeit einer in der geschlossenen Ortslage üblichen und sinnvollen 
wirtschaftlichen Nutzung eröffnet wird. 

§ 5 

Benutzungsgebühren 

Die TBV AöR erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 
und/oder deren Zugehörigkeit zu einer Winterdienstklasse (Priorität) Benutzungsgebühren 
nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs.1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, 
der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die 
Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, 
trägt die TBV AöR. 

§ 6 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz  

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind für 

(a) die Straßenreinigung: 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlänge) und 
die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Zugewandte Grundstücksseiten sind 
diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der 
Straßengrenze gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad 
verlaufen. Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzenden und 
zugewandten Fronten liegenden abgewandten Seiten. 

Hat ein Grundstück zu einer das Grundstück erschließenden Straße 
(Erschließungsanlage) keine zugewandte Grundstücksseite, so gilt die 
Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche als zugewandte Grundstücksseite. 

(b) den Winterdienst (Winterwartung): 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlängen) und 
die Zugehörigkeit zu einer Prioritätenklasse. Ansonsten sind die Grundsätze für 
die Heranziehung zu den Straßenreinigungsgebühren entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Wird ein Grundstück durch mehrere zu reinigenden und/oder für die Winterwartung 
vorgesehenen Straßen erschlossen oder grenzt es mit verschiedenen Grundstücksseiten 
an dieselbe Erschließungsanlage, werden alle an die Erschließungsanlage angrenzenden 
oder ihr zugewandten Grundstücksseiten zugrunde gelegt. 

Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt 
ihrer geraden Verlängerung zugrunde gelegt. 



(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 und 2 werden 
Bruchteile eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm 
aufgerundet. 

(4) Die Straßenreinigungsgebühr (§ 5) beträgt bei wöchentlich einmaliger Reinigung jährlich 
je Meter Grundstücksgrenze (Abs. 1 und 3) 

a) für die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen 

für das Jahr 2026 

Durchgangsstraßen und Zentraler Omnibus Bahnhof (Z O B) 

(Straßenkategorie A) 1,92 Euro 

Verbindungsstraßen (Straßenkategorie B) 2,04 Euro 

Anliegerstraßen (Straßenkategorie C) 2,16 Euro 

b) für die im Verzeichnis I unter (b) aufgeführten Straßen  

für das Jahr 2026 

Fußgängerzonen und Geschäftsstraßen (Kat D) 9,18 Euro 

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr 
entsprechend. 

(5) Für den Winterdienst wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Sie beträgt jährlich je 
Meter Grundstücksseite für 

a) die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen für: 

die Winterdienstkategorie 1 1,73 Euro 

die Winterdienstkategorie 2 1,12 Euro 

die Winterdienstkategorie 3 0,84 Euro 

b) die im Verzeichnis I unter b) aufgeführten Straßen 

die Winterdienstkategorie 1 1,90 Euro 

c) die im Verzeichnis III aufgeführten Straßen für: 

die Winterdienstkategorie 1 1,73 Euro 

die Winterdienstkategorie 2 1,12 Euro 

die Winterdienstkategorie 3 0,84 Euro 

(6) Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 4 Buchstabe a) und b) genannten 
Gebührensätzen sowie die Anzahl der wöchentlichen Straßenreinigungen in den 
einzelnen Straßen und die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 5 Buchstabe 
a), b) und c) genannten Gebührensätzen für die Winterwartung ergeben sich aus dem 
Straßenverzeichnis I und III, das Bestandteil dieser Satzung ist. 

 

 

 



§ 7 

Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/-in des erschlossenen Grundstücks. § 2 
Abs. 2 gilt entsprechend. Wenn und soweit nach § 4 Abs. 2 der Satzung der TBV 
AöR über grundstücksbezogene Benutzungsgebühren eine Aufteilung der 
Gebühren auf die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/-innen oder Gruppen 
von Wohnungs- und Teileigentümern/-innen erfolgt, sind anstelle der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer /-innen die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/-
innen oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern /-innen in Höhe ihres 
Anteils an der Wohnungseigentümergemeinschaft gebührenpflichtig. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(2) Im Falle eines Eigentums- oder Erbbaurechtswechsels ist der neue 
Rechtsinhaber/die neue Rechtsinhaberin vom Beginn des Monats an 
gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Der/die bisherige und 
der/die neue Rechtsinhaber/-in sind verpflichtet, dem Bürgermeister den Eigentums 
oder Erbbaurechtswechsel innerhalb von 2 Wochen schriftlich mitzuteilen, 
andernfalls haften beide gesamtschuldnerisch für die in der Übergangszeit fällig 
gewordenen Gebühren. 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

§ 8 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der 
regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht 
sich die Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. Falls 
die Reinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt oder 
für weniger als drei Monate eingeschränkt werden muss, besteht kein Anspruch auf 
Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln 
insbesondere wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und 
Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei einem erheblichen 
Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur 
bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung schriftlich 
geltend gemacht werden. 

(3) Für die Fälligkeit der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren gilt die 
Satzung der Technische Betriebe Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, 
Vollstreckung und Fälligkeit bei der Heranziehung zu grundstücksbezogenen 
Benutzungsgebühren in der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung 
können mit Bußgeld geahndet werden. Die Geldbuße beträgt mindestens 5,-- €. Sie 
beträgt bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen höchstens 1.000,-- €, bei fahrlässigen 



Zuwiderhandlungen höchstens 500,-- €. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. 
Oktober 2021 (BGBL. I S. 4607). 

§ 10  

Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der 
Abgaben­ordnung vom 1. Oktober 2002 (BGBl I S.3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) in Verbindung 
mit § 12 KAG sinngemäß. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 
 
 

Bekanntm achungsanordnung  
 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Velbert, 18.12.2025 
gez. Dirk Lukrafka  
Vorsitzender des Verwaltungsrates  
  


